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Az.: 514 – 10/3 SG 82 

 

 

Lebensmittelrecht; 

Gewährung von Ausnahmen von der Benennung gemäß Art. 44 Abs. 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 
Abs. 3 lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedürfen 
 
 
Das Landratsamt Ansbach hat am 12.02.2025 folgende an alle nach Lebensmittelrecht 
registrierten Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (Schweinefleisch) sowie registrierten 
Betriebe mit Kühllager für Schweinefleisch (sogenannte „nicht-zugelassene Betriebe“) im 
Landkreis Ansbach gerichtete 

 

 

Allgemeinverfügung 

 

erlassen: 
 

I. 

 

Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der Verordnung (EG) 853/2004 
nicht der Zulassung bedürfen und die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich 
Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. die von Schweinen gewonnen 
wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, ist eine Benennung gemäß Art. 44 
Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung nachfolgender 
Voraussetzungen nicht erforderlich (sog. Ausnahme von der Benennung): 

a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von 
Schweinen aus diesen Betrieben werden ausschließlich innerhalb Deutschlands 
vermarktet, 

b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Betrieben werden im 
Einklang mit Artikel 35 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 innerhalb 
Deutschlands verarbeitet oder beseitigt und 

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung wurde dem Landratsamt 
Ansbach durch den Betrieb in Textform angezeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse 
oder Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder gelagert wird, die in 
einer Sperrzone II oder III gehalten wurden. 

 
II. 

 
Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben. 
 

III. 

 
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
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Hinweis: 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende 
Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung kann mit 
ihrer Begründung im Landratsamt Ansbach, Dienstgebäude 2, Crailsheimstraße 64, Zimmer 
2.03, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Der Inhalt dieser 
Allgemeinverfügung ist zudem auf der Internetseite des Landratsamtes Ansbach unter der 
Adresse www.landkreis-ansbach.de veröffentlicht. 
 

Ansbach, 12.02.2025 
 
 
 
Dr. Jürgen Ludwig 
Landrat 
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Haushaltssatzung 
 
des Schulverbandes Mittelschule Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach 
für das Haushaltsjahr 2025 
 

Auf Grund der Art. 3, 53, 8 und 9 Abs. 1, Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 ff des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
die Schulverbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgestellt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.120.700,00 EURO 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 100.000,00 EURO 
 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 

 
(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung 
      von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 801.350,00 EURO 
      festgesetzt (Verwaltungsumlage / Betriebskostenumlage). 
 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf 801.350,00 EURO 
      festgesetzt (Umlage-Soll). 
 
      Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten Gemeinden 
      nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag (01. Oktober) 
      besuchen, umgelegt. 
 
(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2024 besuchten, 
      beträgt 296 Verbandsschüler (ohne den 1 Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.707,26 EURO 
      festgesetzt. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 185.000,00 EURO 
festgesetzt. 
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§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Wassertrüdingen, den 24.02.2025 
 
Stefan Ultsch                     
Vorsitzender der Schulverbandsversammlung 
Schulverband Mittelschule Wassertrüdingen 

 


